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 Veröffentlicht am 08.11.2004

Norm

§7 EO

§54b EO

Rechtssatz

1. Legt der betreibende Gläubiger, obwohl über seinen Exekutionsantrag im vereinfachten Bewilligungsverfahren zu

entscheiden ist, dennoch mit seinem Exekutionsantrag den Exekutionstitel vor, so kann das Gericht den vorgelegten

Exekutionstitel in die Prüfung des Exekutionsantrages einbeziehen und das Ergebnis gegebenenfalls zum Anlass einer

Abweisung des Exekutionsantrages nehmen.

2. Eine Formulierung in einem Scheidungsvergleich, wonach der Verp7ichtete für die betreibende Partei "den

Versicherungsbetrag an die Burgenländische Gebietskrankenkasse" zu zahlen hat, ist nicht ausreichend bestimmt im

Sinne des § 7 EO.
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